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Verkehrsgewerbe, Konzessionsprüfungen, Verordnung (EG) Nr. 1071, Anrechnung 
 

Im Nachhang zum Erlass vom 24. Jänner 2012, BMVIT-167.532/0001-IV/ST5/2012, 

hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie nunmehr 

mitgeteilt, dass sich die wechselseitige Anrechnung für den Güter- und 

Personenkraftverkehr mit Ausnahme der spezifischen Sachgebiete auch auf 

Prüfungen der fachlichen Eignung bezieht, die vor dem 4. Dezember 2012 abgelegt 

worden sind. 

 

Die Gegenstände der im Falle einer solchen Anrechnung noch ergänzend 

abzulegenden Prüfung werden im genannten Erlass, der beiliegt, angeführt.   

 

 
Ergeht zur Information an: 
1. Verkehrsfachgruppen 1 der Wirtschaftskammer Niederösterreich, 

Landsbergerstraße 1, 3109 St. Pölten 
                                     ------------------------------------------------ 
2. Verkehrsfachgruppen 2 der Wirtschaftskammer Niederösterreich , 

Landsbergerstraße 1, 3109 St. Pölten 
3. Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ, Windmühlgasse 28, 1061 Wien 
 

 

Für den Landeshauptmann 

Dr. K l a u s 

Abteilungsleiterin 
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